
Räum- und Streupflicht 
 

Bitte beachten Sie die Verordnung der Gemeinde über die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter. 
Nehmen Sie bitte die übertragene Räum- und Streupflicht sehr ernst und sorgen Sie zuver- 
lässig (nicht nur morgens) für eine Fußwegsicherheit, die es auch unseren älteren Bürgern 
ermöglicht, im Winter ihre Wohnung zu verlassen. 
Die Verordnung kann jederzeit im Rathaus eingesehen werden. 
 
                                                                                                    Vielen Dank! 

 


